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Da (auf dem Theater) ist Poesie. da ist Ma-
lerei. da ist Gesang und Musik. da ist Schau-
spielkunst und was nicht noch alles! 
Wenn alle diese Künste und Reize von Ju-
gend und Schönheit in einem einzigen Abend. 
und zwar auf bedeutender Stufe zusammen-
wirken. so gibt es ein Fest. das mit keinem 
anderen zu vergleichen. 
(Goethe zu Eckennann am 22. März l82W 

A. Einleitung 

Wenn es dem Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe für das Theater ge-
nerell schon so erschien, so handelt es sich beim Musiktheater im speziellen 
erst recht um eine unvergleichlich umfassende und komplexe Gattung von 
Kunst>. Nicht immer, aber oft, wird dabei die anthropologische Sehnsucht nach 
Harmonie im je für sich und miteinander der verschiedensten Ebenen künst-
lerischen Ausdrucks zu erfüllen gesucht4 . 

Das Recht, indem es sich verschiedener Aspekte des Lebensbereichs Kultur 
und damit auch der "Schönen Künste" annimmt, bildet dabei gleichsam einen 
"cordon juridique" um eben diese. Die der Kunst in Art. 5 Abs. 3 GG zuge-
standene Autonomie wie auch das Verständnis unseres Gemeinwesens als Kul-
turstaat mit "tätigverantwortlichem Dienst" (E.R. Huber) an der autonomen 
Kunst und Kultur' bilden dabei die Pole dieser rechtlichen "Umklammerung". 

I Zit. bei Leuchtmanl1, Die Oper als Festspiel ihrer selbst, in: Jahrbuch der Bayerischen 
Staatsoper 1985, S. 74. 

2 Zur begrifflichen Präzisierung vgl. unten A.lI.3. 
) Hennann Hesse über die Oper: "Von den großen musikalischen Formen sind es zwei, in 

welchen über das Musikalische hinaus das Ganze des Menschentums angepackt und formu-
liert, in welchen seine Größe geprießen, seine Gebrechlichkeit betrauert, seine Abhängigkeit 
von höheren Mächten bekundet wird: das Oratorium und die Oper", zit. bei Michels, Her-
mann Hesse - Musik, S. 74; darüber hinausgehend mit einer zusätzlichen Akzentuierung des 
Geistigen die Vorstellung Hesses vom sog. Glasperlenspiel als "Gottesdienst" ohne Theolo-
gie, welches in sich drei Prinzipien vereinige: Wissenschaft, Verehrung des Schönen und 
Meditation, zu finden bei Hesse, Das Glasperlenspiel, S. 41 u. 348. 

4 V gL hierzu Hönes, Transposition des Wirklichen, S. 170 ff.; Friedrich, Über Harmonie, 
in: Jahrbuch der Bayrischen Staatsoper 1986/87, S. 59 ff. 

, Huber, Zur Problematik des Kulturstaats, in: Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungs-
recht, S. 122 (129 ff.); vgl. zur Kulturstaatsproblematik ferner unten B.1.2.; zu den verwal-
tungsrechtlichen Emanationen Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 11 ff. und passim, 
speziell zum Theaterwesen S. 122 f. 

2 Tillner 



18 A. Einleitung 

Im Verhältnis von Kunst und Recht ist damit eine grundsätzliche Antinomie 
zwischen Anerkennung von Freiheit und Eigengesetzlichkeit der Kunst einer-
seits und Angewiesenheit der Kunst auf Obhut und Förderung durch Staat und 
Recht andererseits feststellbar6. 

I. Hinführung 

"Mir brauchet koi Konscht, mir brauchet Krombiere"7, oder: "Nur wo Kultur 
ist, läßt sich Schwachsinn ertragen"R. Diese beiden Zitate mögen - vielleicht 
auch ein wenig plakativ - das Feld abstecken, auf dem Kultur- und Kunstpoli-
tik auch heute sich jedenfalls zum Teil noch bewegen. So ist angesichts knap-
per werdender (Kultur-)Haushalte auch das Musiktheater wieder verstärkt Ge-
genstand öffentlicher Diskussionen9, und man stößt bisweilen gar auf Mittei-
lungen von Musiktheaterschließungen 10 oder doch zumindest einzelner Sparten, 
in Sonderheit des Ballettli. Darüber hinaus treten als Unsicherheit noch 
Umstrukturierungsmaßnahmen der Theaterlandschaft in den fünf neuen Bundes-
ländern hinzul2. 

" Vgl. z.B. HeckeI, Staat, Kirche, Kunst, S. 128; Leisner, Diskussionsbeitrag, VVDStRL 42 
(1984; Beratungsgegenstand: Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen), S. 125; ebenso Ipsen, 
Diskussionsbeitrag, VVDStRL 42 (1984; Beratungsgegenstand: Kulturauftrag im staatlichen 
Gemeinwesen), S. 135. - Die Auflösung dieser Antinomie soll über die Vorstellung von staatli-
cher Verantwortung und dienender Intervention geschehen, vgl. hierzu Hecke/, aaO., S. 128 
und Huher, aaO. (Fn. 5), S. 122 (129). - Ein gewissennaßen vorgelagertes Paradox läßt sich 
folgendennaßen umschreiben: Wenn die Freiheit der Kunst gegenüber dem Staat geschützt 
werden soll, so läßt sich dieser Freiheitsraum jedoch nicht anders offenhalten, als daß durch 
staatliche Vorschriften und Entscheidungen immer wieder entschieden werden muß, was denn 
als Kunst anzuerkennen ist, so bereits A/'Ildt, Die Kunst im Recht, NJW 1966, S. 26 ff. 

7 Rettich, Das Verhältnis von Staat und Theater am Beispiel des Ulmer Theaters, in: Das 
Orchester 1991, S. 394; ders., in seinem Referat zur Podiumsdiskussion "Was ist uns Kunst 
wert?" am 13.4.1991 im Badischen Staatstheater Karlsruhe, wobei er wiederum auf einen 
Ausspruch eines Stuttgarter Abgeordneten aus dem Jahre 1827 rekurriert. 

K August Everding, zit. nach einem Bericht in Schwäbisches Tagblatt vom 19.4.1994, Feuil-
leton. Eine gewissennaßen vennitte1nde Position stellt die Vorstellung vom Theater als "Le-
bensmittel" dar, vgl. z.B. Rüh/e, Theater im Übergang, Die Deutsche Bühne 8/ 1990, S. 39 ff. 

9 Hilmar Ho.tfmann, Das Musiktheater im Verteilungskampf, in: Die Deutsche Bühne 10 / 
1981, S. 23 ff.; Hans Zehetmair, Sind vierhundert Jahre genug?, in: Jahrbuch der Bayrischen 
Staatsoper 1990/91, München 1990, S. 44 ff.; Wo({gang Tauhmann I Fredo Behrens, Sind die 
Theater zu teuer?, in: Das Orchester 1988, S. 619 ff.; Zentgraf, Musiktheater - um welchen 
Preis?, in: Musiktheater - um welchen Preis?, S. 25 ff. 

10 Notiz über den Schluß des Oberhausener Musiktheaters, in: Opernwelt 4/1992, S. 9; 
ferner die Abschaffung des Musiktheaters in Bautzen betreffend Gott{ried Blumenstein, In 
Bautzen wird das Musiktheater abgeschafft, in: Opernwelt I / 1998, S. 60. 

11 So bei Hartmut Regitz, Stolpern, fallen, stürzen, in: Die Deutsche Bühne 1 / 1994, S. 50 
ff.; Stephan Mösch, Scharfer Wind an der Ostsee, in: Opern welt 1/1997, S. 53. 
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Kulturpolitisch zumeist umstritten sind die beträchtlichen Kosten, mit denen 
der Betrieb der Theater verbunden ist. Nach dem Erfolg bisheriger Bemühun-
gen der öffentlichen Theater um größere Wirtschaftlichkeit steht allerdings die 
Frage im Raume, ob es den Theatern überhaupt möglich ist, zu weiteren ent-
scheidenden Einsparungen zu gelangen. So standen bei den öffentlichen Thea-
tern in den letzten Jahren enorm steigenden Ausgaben durchweg geringer an-
wachsende Einnahmen gegenüber13 • Dieses Dilemma scheint nach Ansicht von 
Baumol und Bowen'4 jedoch auch grundsätzlich nicht behebbar zu sein, da in 
den personalintensiven darstellenden Künsten zum einen die kostensparenden 
Effekte eines Produktivitätszuwachses - wie in den anderen Wirtschaftszweigen 
- durch die Eigenart der Arbeit ausbleiben, auf der anderen Seite jedoch die in 
der Gesamtwirtschaft steigenden Löhne mitgetragen werden müssen. Die Folge 
sind überproportional steigende Kosten, was auch am steigenden Anteil staatli-
cher Zuschüsse an der Theaterfinanzierung deutlich wird '5. So können die Aus-
gaben der Musiktheater - die Frage nach womöglich überhöhten Gagenzahlun-
gen für eine Anzahl von Gesangsstars einmal außen vor - strukturell wohl 
nicht mehr entscheidend gesenkt werden. Vor diesem Hintergrund sollte kultur-
politisches Augenmerk vor allem auf die Erschließung womöglich neuer Fi-
nanzierungsquellen gelegt werden. Aufu.U. sinnvolle und gangbare Wege einer 
Neugestaltung der Finanzierungsstruktur soll darum im Teil D. der Untersu-
chung auch noch näher eingegangen werden. 

Zunächst aber noch ein kurzer Blick auf die tatsächlichen Gegebenheiten der 
bundesrepublikanischen Musiktheaterlandschaft: Das Musiktheaterwesen ist -
in noch stärkerem Maße als die übrigen Theater - fast ausschließlich von der 
öffentlichen Hand getragen und weist eine ausgeprägte geographische Streuung 
der Spiel stätten auf. Beides ist dabei auf die besonderen geschichtlichen Um-
stände des Theaters in Deutschland zurückzuführen '6 . 

12 Vgl. dazu eine entsprechende Notiz, in: Theater heute 7/1993, S. 47. 
13 Im Zeitraum von 1949 bis 1974 sind die Ausgaben der öffentlichen Theater von 102,8 

Mio. DM auf 1.124,1 Mio. DM gestiegen gegenüber Einnahmesteigerungen von 39,5 auf 
134,6 Mio. DM, zu finden bei Rischbieter, Theaterpolitik, Theaterfinanzierung: Theater in der 
Bundesrepublik 1949-76 - ein stabiles oder ein starres System?, in: Theater heute 1/1976, 
S. 178 (180). 

14 Zit. bei Netzer, The Subsidized Muse, S. 28 ff. 
lS Der Subventionsanteil betrug 82,2% im Jahre 1974 im Vergleich zu 61,5% im Jahre 

1949, FundsteIle bei Rischbieter (0. Fn. 13), S. 178 (180). 
16 S.u. A.II.2.; zur Theatertopographie der alten Bundesrepublik vgl. Bahn, Das subventio-

nierte Theater der Bundesrepublik Deutschland, S. 40 ff. 
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